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(54) BRANDSCHUTZEINSATZ FÜR EINEN BODENABLAUF

(57) Brandschutzeinsatz (10) für einen
Bodenablauf( 40), umfassend ein Einsatzelement (12),
das derart ausgebildet ist, dass es in einem in den Bo-
denablauf eingesetzten Zustand des Brandschutzeinsat-
zes positionsfest in dem Bodenablauf sitzt, und ein relativ
zu dem Einsatzelement bewegliches Verschlusselement
(18) mit einem Deckel (20) und einem sich von dem De-
ckel in das Einsatzelement hineinerstreckenden Stößel
(22), wobei das Verschlusselement zwischen einer Frei-
gabestellung, in der der Deckel eine Einlauföffnung des
Bodenablaufs freigibt, und einer Verschlussstellung, in

der der Deckel die Einlauföffnung des Bodenablaufs ver-
schließt, verstellbar ist, wobei das Verschlusselement in
die Verschlussstellung vorgespannt, jedoch durch ein an
einem von dem Deckel fortweisenden Ende (22b) des
Stößels angeordnetes Sicherungselement (28) entge-
gen der Vorspannung in der Freigabestellung gehalten
ist, wobei das Sicherungselement dazu ausgebildet ist,
im Brandfall nachzugeben, sodass die Bewegung des
Verschlusselements in die Verschlussstellung freigege-
ben wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Brandschutzein-
satz, insbesondere ohne Sperrwasser, für einen Boden-
ablauf sowie ein System aus einem Bodenablauf und
einem solchen Brandschutzeinsatz.
[0002] Bodenabläufe sind beispielsweise in Ge-
schossdecken, auf Flachdächern oder auf einem Park-
deck angeordnet und dienen der Abfuhr von Wasser. Bo-
denabläufe bilden einen Durchbruch in der sie aufneh-
menden Decke und damit eine Schwachstelle im Fall ei-
nes Brandes. So müssen nach bautechnischen Vor-
schriften Maßnahmen getroffen werden, eine Ausbrei-
tung von Feuer und Rauch insbesondere aus einem un-
terhalb des Bodenablaufs befindlichen Raums nach
oben durch den Bodenablauf zu verhindern.
[0003] Für Bodenabläufe mit Geruchsverschluss sind
Dämmschichtbildner bekannt, die im Falle eines Brandes
hitzebedingt aufschäumen und somit den Einlauf ver-
schließen, beschrieben beispielsweise in DE 10 2013
109 367 A1 und EP 1 640 518 A1.
[0004] Ein Bodenablauf ohne Sperrwasser mit einer
Brandschutzvorrichtung ist beispielsweise bekannt aus
DE 10 2005 046 149 B4. Bei diesem Bodenablauf wird
ein in eine Verschlussstellung vorgespannter Ventilteller
über oberhalb der Einlauföffnung des Bodenablaufs be-
findliche Abstandshalter in einem Abstand zu einer Ein-
lauföffnung gehalten, wobei im Brandfall diese Abstands-
halter sich verkürzen und somit ein Übergehen des Ven-
tiltellers in eine Schließposition zum Schließen eines Ab-
laufstutzens erlauben.
[0005] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Brandschut-
zeinsatz für einen Bodenablauf bereitzustellen, der im
Brandfall schneller reagiert.
[0006] Die Erfindung löst die Aufgabe durch einen
Brandschutzeinsatz gemäß Anspruch 1 sowie durch ein
System gemäß Anspruch 11. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche, der
Beschreibung sowie der Figuren.
[0007] Der erfindungsgemäße Brandschutzeinsatz ist
für einen Bodenablauf vorgesehen und geeignet, kann
also in einen Bodenablauf eingesetzt werden. Der Brand-
schutzeinsatz umfasst ein Einsatzelement, das derart
ausgebildet ist, dass es in einem in den Bodenablauf
eingesetzten Zustand des Brandschutzeinsatzes positi-
onsfest in dem Bodenablauf sitzt, sowie ein relativ zu
dem Einsatzelement bewegliches Verschlusselement,
welches einen Deckel und einen sich von dem Deckel in
das Einsatzelement hineinerstreckenden Stößel auf-
weist. Das Verschlusselement ist gegenüber dem Ein-
satzelement derart beweglich, dass es zwischen einer
Freigabestellung, in der der Deckel des Verschlussele-
ments eine Einlauföffnung des Bodenablaufs freigibt,
und einer Verschlussstellung, in der der Deckel des Ver-
schlusselements die Einlauföffnung des Bodenablaufs
verschließt, verstellbar ist. Das Verschlusselement ist
dabei in die Verschlussstellung vorgespannt. In einem

Normalzustand, d. h. ohne Einwirkung durch einen Brand
bedingter großer Hitze, wirkt jedoch eine Kraft entgegen
dieser Vorspannung, sodass das Verschlusselement in
der Freigabestellung gehalten ist. Hierzu ist erfindungs-
gemäß ein an einem von dem Deckel fortweisenden En-
de des Stößels angeordnetes Sicherungselement vor-
gesehen. Das Sicherungselement kann insbesondere ei-
ne Sicherungsplatte sein. Das Sicherungselement ist er-
findungsgemäß dazu ausgebildet, im Brandfall nachzu-
geben, sodass die Bewegung des Verschlusselements
in die Verschlussstellung freigegeben wird.
[0008] Das erfindungsgemäße System aus einem Bo-
denablauf und einem solchen Brandschutzeinsatz sieht
folglich vor, dass der Brandschutzeinsatz in den Boden-
ablauf eingesetzt ist, sodass das Einsatzelement zwi-
schen der Freigabestellung und der Verschlussstellung
verstellbar ist. Der Bodenablauf weist eine Einlauföff-
nung zum Abführen von Oberflächenwasser auf, in wel-
che der Brandschutzeinsatz eingesetzt ist. Der Brand-
schutzeinsatz kann an der Einlauföffnung sowie insbe-
sondere auch an einer anschließenden Rohrwandung
des Bodenablaufs gehalten sein, wie noch erläutert wird.
An den Bodenablauf kann ein Ablaufrohr anschließen,
zum Abführen des Oberflächenwassers beispielsweise
in eine Kanalisation. Der Brandschutzeinsatz ist insbe-
sondere ein Brandschutzeinsatz ohne Sperrwasser.
[0009] Bei dem erfindungsgemäßen Brandschutzein-
satz verschließt der Deckel des Verschlusselements in
der Verschlussstellung die Einlauföffnung des Bodena-
blaufs und verhindert oder vermindert somit ein Aufstei-
gen von Rauch, Feuer bzw. Hitze aus einem unterhalb
des Bodenablauf stattfindenden Brand durch den Boden-
ablauf nach oben in einen darüber befindlichen Bereich.
Das erfindungsgemäße Sicherungselement reagiert da-
bei insbesondere auf die durch den Brand auftretenden
hohen Temperaturen. So kann das Sicherungselement
sich beispielsweise verformen und/oder es kann schmel-
zen. So kann das Sicherungselement derart weich wer-
den, dass es der Vorspannung des Verschlusselements
in die Verschlussstellung keine ausreichende Gegen-
kraft mehr aufbringen kann, sodass der Stößel des Ver-
schlusselements freigegeben wird. Bei einer Ausbildung
des Sicherungselements als Sicherungsplatte kann der
Stößel die Sicherungsplatte dann durchstoßen. Das Si-
cherungselement ist erfindungsgemäß an einem von
dem Deckel fortweisenden Ende des Stößels angeord-
net. Der Stößel kann folglich ein mit dem Deckel verbun-
denes erstes Ende und ein dem ersten Ende gegenü-
berliegendes zweites Ende aufweisen, wobei das zweite
Ende das von dem Deckel fortweisende Ende ist. Wäh-
rend der Deckel des Verschlusselements zumindest in
der Freigabestellung oberhalb der Einlauföffnung des
Bodenablaufs angeordnet ist, befindet sich das von dem
Deckel fortweisende Ende des Stößels relativ tief in dem
Bodenablauf. Das an diesem Ende angeordnete Siche-
rungselement ist somit einem unterhalb des Bodena-
blaufs befindlichen Raum möglichst nahe. Da bei einem
Brand in dem darunterliegenden Raum Feuer, Hitze und
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Rauch durch die Rohrleitungen nach oben aufsteigen,
kommen diese frühzeitig mit dem Sicherungselement in
Kontakt. Das Sicherungselement kann somit frühzeitig
nachgeben und der Brandschutzeinsatz damit frühzeitig
auf einen Brand reagieren. Dies ist insbesondere gegen-
über der eingangs erwähnten DE 10 2005 046 149 B4
von Vorteil, die aufgrund der oberhalb der Einlauföffnung
angeordneten Abstandshalter erst recht spät auf einen
solchen Brand reagieren kann.
[0010] Nach einer Ausgestaltung kann das Siche-
rungselement derart ausgebildet sein, dass es im Brand-
fall weich wird und/oder schmilzt, wie erwähnt. Das Si-
cherungselement kann somit den Weg freimachen für
eine Bewegung des Stößels und damit des gesamten
Verschlusselements in Richtung der Vorspannung, also
in Richtung der Verschlussstellung. Das Sicherungsele-
ment wird insbesondere aufgrund der Einwirkung der
durch den Brand bedingten Hitze weich oder schmilzt.
Das Sicherungselement kann eine Schmelztemperatur
aufweisen, die unterhalb der üblicherweise bei einem sol-
chen Brand in dem Bodenablauf auftretenden Tempera-
turen liegt. Nach einer Ausgestaltung kann das Siche-
rungselement aus Kunststoff bestehen. Das Sicherungs-
element kann insbesondere, wie erwähnt, eine Siche-
rungsplatte sein.
[0011] Nach einer Ausgestaltung ist das Verschlusse-
lement mittels einer auf ein Gegenlager des Verschlus-
selements wirkenden Feder in die Verschlussstellung
vorgespannt. Die Feder kann beispielsweise in einem
Aufnahmeraum des Einsatzelements aufgenommen
sein. Der Aufnahmeraum kann gegenüber dem Boden-
ablauf derart abgedichtet sein, dass über den Bodena-
blauf abzuführendes Oberflächenwasser nicht in den
Aufnahmeraum eintreten kann.
[0012] Nach einer Ausgestaltung umfasst das Einsat-
zelement einen zylinderförmigen Grundkörper und sich
von dem Grundkörper nach außen erstreckende Halte-
arme, wobei der Grundkörper im in den Bodenablauf ein-
gesetzten Zustand des Brandschutzeinsatzes über die
Haltearme in dem Bodenablauf gehalten ist. Der Grund-
körper ist dabei bevorzugt mittig in dem Bodenablauf ge-
halten, ist insbesondere über die Haltearme zu allen Sei-
ten in einem gleichen Abstand zu einer Rohrwandung
des Bodenablaufs gehalten. Der zylinderförmige Grund-
körper kann einen kleineren Durchmesser aufweisen als
die Einlauföffnung und die Rohrwandung des Bodena-
blaufs. Der Stößel des Verschlusselements kann insbe-
sondere parallel zu einer Zylinderlängsachse des Grund-
körpers angeordnet und entlang dieser Längsachse be-
weglich in dem Grundkörper gelagert sein. Der Stößel
kann insbesondere derart dichtend in dem Grundkörper
aufgenommen sein, dass in den Bodenablauf eintreten-
des Oberflächenwasser nicht in den Grundkörper gelan-
gen kann. Das Oberflächenwasser fließt aufgrund des
kleineren Durchmessers des zylinderförmigen Grund-
körpers außerhalb des Grundkörpers durch den Boden-
ablauf ab. Das Oberflächenwasser kann dabei die Hal-
tearme passieren. Das zu dem Deckel hinweisende erste

Ende des Stößels kann sich, zumindest in der Freigabe-
stellung, oberhalb des Grundkörpers befinden. Das von
dem Deckel des Verschlusselements fortweisende zwei-
te Ende des Schlüssels kann sich, zumindest in der Ver-
schlussstellung, unterhalb des Grundkörpers befinden.
Im Verwendungszustand des Brandschutzeinsatzes, al-
so im in den Bodenablauf eingesetzten Zustand, kann
das erste Ende also als ein oberes Ende und das zweite
Ende des Stößels als ein unteres Ende verstanden wer-
den. Zumindest in der Verschlussstellung kann das un-
tere Ende des Stößels aus dem Grundkörper nach unten
hinausragen. Das Sicherungselement kann in dem
Grundkörper oder unterhalb des Grundkörpers angeord-
net sein. So kann nach einer Ausgestaltung das Siche-
rungselement an einem unteren Ende des Grundkörpers
angeordnet sein. Ist das Sicherungselement als Siche-
rungsplatte ausgebildet, kann diese Sicherungsplatte
insbesondere denselben Durchmesser aufweisen wie
der Grundkörper.
[0013] Nach einer Ausgestaltung weist das Einsatze-
lement einen Dämmschichtbildner auf, der im Brandfall
aufschäumt und den Bodenablauf verschließt. Der
Dämmschichtbildner kann nach einer Ausgestaltung in
einem Aufnahmeraum des Einsatzelements, insbeson-
dere des zylinderförmigen Grundkörpers, aufgenommen
sein. Bevorzugt ist der Dämmschichtbildner dabei an ei-
nem im Verwendungszustand des Brandschutzeinsat-
zes unteren Ende des Einsatzelements angeordnet. So-
mit ist der Dämmschichtbildner dem Brandherd näher.
Der Dämmschichtbildner kann durch Aufschäumen den
Bodenablauf innenwandig verschließen. Zusätzlich zu
dem die darüberliegende Einlauföffnung verschließen-
den Verschlusselement wird damit ein besonders siche-
rer Brandschutz erreicht. Besonders vorteilhaft ist dabei,
dass sich bei bereits in der Verschlussstellung befindli-
chem Deckel die Hitze im Bodenablauf schnell erhöht,
was zu einer besonders schnellen Reaktion des Dämm-
schichtbildners führt.
[0014] Nach einer diesbezüglichen Ausgestaltung gibt
das Sicherungselement bei Erreichen einer ersten Tem-
peratur nach und der Dämmschichtbildner schäumt bei
Erreichen einer zweiten Temperatur auf, wobei die erste
Temperatur kleiner ist als die zweite Temperatur. Nach
dieser Ausgestaltung reagiert folglich der erste Sicher-
heitsmechanismus, nämlich das erfindungsgemäße Ver-
schließen der Einlauföffnung durch den Deckel des Ver-
schlusselements, eher als der zweite Sicherungsmecha-
nismus, nämlich das Aufschäumen des Dämmschicht-
bildners. Das Sicherungselement kann beispielsweise
dazu ausgebildet sein, bei der geringeren, ersten Tem-
peratur zu schmelzen oder aufzuweichen. Im Falle eines
Brandes kommt es somit zunächst zur Verstellung des
Verschlusselements in die Verschlussstellung, was den
Bodenablauf gegenüber dem darüber befindlichen
Raum abschließt. Hierdurch kann nicht weiter heiße Luft
oder Feuer in den darüber befindlichen Raum gelangen,
sodass sich die heiße Luft in dem Bodenablauf anstaut.
Dies führt zu einer besonders schnellen Erhöhung der
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Temperatur, was wiederum zu einem besonders schnel-
len Reagieren, also Expandieren, des Dämmschichtbild-
ners führt.
[0015] Nach einer diesbezüglichen Ausgestaltung ist
der Dämmschichtbildner in einem Aufnahmeraum des
Einsatzelements, insbesondere des zylinderförmigen
Grundkörpers, aufgenommen, der dazu ausgebildet ist,
beim Aufschäumen des Dämmschichtbildners fächerar-
tig nach außen aufzuklappen und den Dämmschichtbild-
ner im aufgeschäumten Zustand in dem Bodenablauf zu
halten. Der insbesondere mittig in dem Bodenablauf ge-
haltene zylinderförmigen Grundkörper kann also in ei-
nem den Dämmschichtbildner aufweisenden Abschnitt
fächerartig nach außen aufklappen. Unter einem Auf-
klappen des Aufnahmeraums ist insbesondere das Auf-
klappen von fächerartigen Elementen zu verstehen, die
einen Teil der den Aufnahmeraum nach außen begrenz-
enden Wandung bilden können. Auch können separate
fächerartig aufklappende Elemente innerhalb des Auf-
nahmeraums vorgesehen sein. Im nach außen aufge-
klapptem Zustand können die Elemente dabei insbeson-
dere an der Rohrwandung des Bodenablaufs zur Anlage
kommen. Auch können die fächerartigen Elemente an-
derweitig im aufgeklappten Zustand gehalten sein. Diese
fächerartigen Elemente werden insbesondere durch das
Aufschäumen des Dämmschichtbildners nach außen ge-
drückt und halten im aufgeklappten Zustand den Dämm-
schichtbildner innerhalb des Bodenablaufs. Somit wird
der Dämmschichtbildner am Herunterfallen gehindert,
was einen besonders sicheren Brandschutz gewährleis-
tet.
[0016] Eine Ausgestaltung der Erfindung wird im Fol-
genden anhand von Figuren erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines erfin-
dungsgemäßen Brandschutzeinsatzes in ei-
ner längs ausgeschnittenen Darstellung in der
Freigabestellung,

Figur 2 den Brandschutzeinsatz aus Figur 1 einge-
setzt in einen Bodenablauf,

Figur 3 den Brandschutzeinsatz aus Fig. 1 in einer an-
deren Schnittdarstellung,

Figur 4 den Brandschutzeinsatz aus Fig. 2 mit dem
Verschlusselement in der Verschlussstellung,
und

Figur 5 den Brandschutzeinsatz mit aufgeklapptem
Fächer.

[0017] Soweit nichts anderes angegeben ist, bezeich-
nen im Folgenden gleiche Bezugszeichen gleiche Ge-
genstände.
[0018] In den Figuren ist in perspektivischer Ansicht
ein erfindungsgemäßer Brandschutzeinsatz 10 ersicht-
lich, wobei dieser aufgeschnitten dargestellt ist. Der

Brandschutzeinsatz 10 umfasst ein Einsatzelement 12
mit einem zylinderförmigen Grundkörper 14 und sich von
dem Grundkörper nach außen erstreckenden Haltear-
men 16. In dieser Ausgestaltung sind drei Haltearme vor-
gesehen, die gleichmäßig entlang des Umfangs des zy-
linderförmigen Grundkörpers 14 verteilt angeordnet sind.
Aufgrund der Schnittdarstellungen sind jedoch nur zwei
Haltearme ersichtlich. Mit oberen Halteabschnitten 16a,
die sich von einer zentralen Haltebasis 16c radial nach
außen erstrecken, liegen die Haltearme 16 in einem Ver-
wendungszustand des Brandschutzeinsatzes, also ein-
gesetzt in einen Bodenablauf, jeweils an einem Rand
einer Einlauföffnung 42 des Bodenablaufs 40 auf, wie in
Figur 2 zu erkennen. Von den Halteabschnitten 16a nach
unten forterstreckende Anlageabschnitte 16b der Halte-
arme 16 sind über eine zentrale Haltebasis 16d mitein-
ander verbunden und kommen in Anlage zu einer Rohr-
wandung des Bodenablaufs 40 kommen.
[0019] Der Brandschutzeinsatz 10 umfasst weiterhin
ein relativ zu dem Einsatzelement 12 bewegliches Ver-
schlusselement 18 mit einem Deckel 20 und einem sich
von dem Deckel 20 in das Einsatzelement 12 hineiner-
streckenden Stößel 22. Der Stößel 22 weist ein dem De-
ckel 20 zugewandtes erstes Ende 22a und ein von den
Deckel 20 fortweisendes Ende 22b auf. Der Stößel 22
erstreckt sich durch einen korrespondierend gebildeten
Aufnahmeraum des Grundkörpers 14 hindurch, wobei er
mit seinem ersten Ende 22a nach oben aus dem Grund-
körper 14 herausragt und mit seinem zweiten Ende 22b
nach unten aus dem Grundkörper 14 herausragt. Der
Stößel 22 erstreckt sich somit entlang einer Zylinder-
längsachse des Grundkörpers 14. Entlang dieser Längs-
achse ist der Stößel 22 und damit das gesamte Ver-
schlusselement 20 relativ zu dem Einsatzelement 12 und
damit dem Grundkörper 14 beweglich. Das Verschluss-
element 18 ist über eine Feder 24 in eine in Fig. 4 er-
sichtliche Verschlussstellung vorgespannt. Die Feder 24
ist in einem Aufnahmeraum 25 des Grundkörpers 14 auf-
genommen und wirkt auf ein mit dem Stößel 22 verbun-
denes Gegenlager 26. Durch diese Federvorspannung
wirkt auf das Verschlusselement 18 eine Kraft entlang
der Zylinderlängsachse L nach unten. Dichtungselemen-
te 27 sind im Bereich des oberen Endes des Grundkör-
pers 14 zur Abdichtung gegenüber der Haltebasis 16c
und im Bereich des unteren Endes des Grundkörpers 14
zur Abdichtung gegenüber der Haltebasis 16d angeord-
net. Erfindungsgemäß wird das Verschlusselement 18
durch ein Sicherungselement 28 entgegen der Vorspan-
nung in der in den Fig. 1 bis 3 ersichtlichen Freigabestel-
lung gehalten. Das Sicherungselement 28 ist vorliegend
als Sicherungsplatte ausgebildet und ist an dem von dem
Deckel 20 fortweisenden zweiten Ende 22b des Stößels
22 angeordnet. Das Sicherungselement 28 bringt der
Vorspannung des Stößels 22 eine Gegenkraft entgegen.
Über Halteelemente 30 ist das Sicherungselement 28
mit einem unteren Ende des Grundkörpers 14 verbun-
den.
[0020] Der erfindungsgemäße Brandschutzeinsatz
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befindet sich in den Fig. 1 bis 3 im Normalzustand, also
ohne Vorliegen eines Brandes mit dem Verschlussele-
ment in der Freigabestellung. In diesem Zustand wird der
Brandschutzeinsatz in einen Bodenablauf eingesetzt,
sodass die Halteabschnitte 16a an einem Rand der Ein-
lauföffnung 42 des Bodenablaufs 40 aufsetzen und die
Anlageabschnitte 16b an der Rohrwandung des Boden-
ablaufs anliegen, wie erwähnt. Der Grundkörper 14 weist
folglich einen kleineren Durchmesser auf als die Rohr-
wandung des Bodenablaufs, sodass Oberflächenwasser
zwischen dem Deckel 20 und den Halteabschnitten 16a
eintreten, nach unten in den Bodenablauf einfließen und
den Grundkörper 14 außenseitig passieren kann. In der
Freigabestellung ist die Einlauföffnung 42 des Bodena-
blaufs dabei durch den Deckel 20 freigegeben.
[0021] Im Falle eines Brandes in einem unterhalb des
Bodenablaufs befindlichen Raum gelangt Hitze durch die
Rohrleitungen nach oben bis zu dem Bodenablauf und
damit dem Brandschutzeinsatz 10. Mit steigender Tem-
peratur gibt das Sicherungselement 28 derart nach, dass
keine ausreichende Gegenkraft gegenüber der Feder-
vorspannung mehr besteht. Insbesondere kann das Si-
cherungselement 28 teilweise oder vollständig schmel-
zen. Damit ist der Stößel 22 in seiner Bewegung nach
unten frei und das Verschlusselement 18 wird in die Ver-
schlussstellung verstellt, welche in Fig. 4 ersichtlich ist.
Wie durch den Vergleich zwischen den Fig. 3 und 4 deut-
lich wird, bewegt sich das Verschlusselement 18 beim
Übergang von der Freigabestellung in die Verschluss-
stellung entlang der Zylinderlängsachse L relativ zu dem
Einsatzelement 12 nach unten. Das in einem Freiraum
des Grundkörpers 14 laufende Gegenlager 26 wird dabei
durch die Feder 24 nach unten gedrückt. Somit bewegt
sich der Deckel 20 auf die Halteabschnitte 16a zu und
verschließt die Einlauföffnung 42 des Bodenablaufs 40.
Somit wird verhindert, dass Feuer, Rauch und Hitze von
unten durch den Bodenablauf nach oben in einen darü-
ber befindlichen Raum gelangen können.
[0022] Aufgrund der erfindungsgemäßen Anordnung
des Sicherungselements an dem von dem Deckel fort-
weisenden und damit dem unteren Ende des Stößels
kann der erfindungsgemäße Brandschutzeinsatz beson-
ders schnell auf einen Brand reagieren. So liegt das Si-
cherungselement wesentlich näher am Brandherd als
vergleichbare auslösende Elemente bei Brandschut-
zeinsätzen aus dem Stand der Technik.
[0023] Der Brandschutzeinsatz 10 weist darüber hin-
aus auch einen Dämmschichtbildner 32 auf, der in einem
Aufnahmeraum 34 des Grundkörpers 14 aufgenommen
ist (in Figur 4 ist der Dämmschichtbildner nicht darge-
stellt). Der Aufnahmeraum 34 befindet sich in einem un-
teren Bereich des Grundkörpers 14 und damit ebenfalls
nahe an dem Brandherd. Bei aufsteigender Hitze reagiert
der Dämmschichtbildner 32 und schäumt auf, wobei in
dem Aufnahmeraum 34 angeordnete fächerartige Ele-
mente 36 nach außen aufklappen und den Dämm-
schichtbildner 32 so im aufgeschäumten Zustand in dem
Bodenablauf halten. Somit wird der Dämmschichtbildner

32 vor einem Herunterfallen geschützt. Dies ist in Figur
5 dargestellt, die den Brandschutzeinsatz 10 wiederum
im Verwendungszustand, also eingesetzt in den Boden-
ablauf 40 zeigt. Es ist ersichtlich, dass der aufgeschäum-
te Dämmschichtbildner 32 den gesamten Querschnitt
des Bodenablaufs 10 ausfüllt und somit sicher ver-
schließt. Der sich ausdehnende Dämmschichtbildner 32
hat dabei auch die Wandung des Grundkörpers 14 zu-
mindest in dem den Aufnahmeraum 34 umgebenden Be-
reich nach außen fortgeschoben. Der Grundköper 14 ist
in Figur 5 nicht dargestellt, kann jedoch zumindest im
Bereich des oberen Aufnahmeraums 25 weiterhin vor-
gesehen sein. Zudem ist in Figur 5 gut zu erkennen, dass
der Deckel 20 die Einlauföffnung des Bodenablaufs 40
derart verschließt, dass ein Aufsteigen von Feuer und
Rauch verhindert oder zumindest vermindert werden
kann. Insbesondere in Zusammenwirkung mit dem auf-
geschäumten Dämmschichtbildner wird der Bodena-
blauf sicher verschlossen.
[0024] Es kann dabei vorgesehen sein, dass das Si-
cherungselement 28 bei einer ersten Temperatur nach-
gibt und der Dämmschichtbildner 32 bei einer zweiten
Temperatur aufschäumt, wobei die erste Temperatur
kleiner ist als die zweite Temperatur. Das Sicherungse-
lement 28 kann folglich bereits bei einer niedrigeren Tem-
peratur auf den Brand reagieren als der Dämmschicht-
bildner 32. Dies führt dazu, dass zunächst durch Verstel-
len des Verschlusselements in die Verschlussstellung
die Einlauföffnung des Bodenablaufs geschlossen wird.
Hierdurch sammelt sich unterhalb des Deckels 20 recht
schnell eine große Hitze, was wiederum zu einem schnel-
len Erreichen der zweiten Temperatur und damit zu ei-
nem frühzeitigen Aufschäumen des Dämmschichtbild-
ners 32 führt. Somit wird ein besonders effektiver Brand-
schutz erreicht.

Bezugszeichenliste

[0025]

10 Brandschutzeinsatz
12 Einsatzelement
14 Grundkörper
16 Haltearme
16a Halteabschnitte
16b Anlageabschnitte
16c Haltebasis
16d Haltebasis
18 Verschlusselement
20 Deckel
22 Stößel
22a erstes (dem Deckel zugewandtes) Ende
22b zweites (dem Deckel abgewandtes) Ende
24 Feder
25 Aufnahmeraum
26 Gegenlager
27 Dichtungselemente
28 Sicherungselement
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30 Halteelemente
31 Schraubhilfe
32 Dämmschichtbildner
34 Aufnahmeraum
36 fächerartige Elemente
40 Bodenablauf
L Zylinderlängsachse

Patentansprüche

1. Brandschutzeinsatz (10) für einen Bodenablauf (40),
umfassend

- ein Einsatzelement (12), das derart ausgebil-
det ist, dass es in einem in den Bodenablauf (40)
eingesetzten Zustand des Brandschutzeinsat-
zes (10) positionsfest in dem Bodenablauf (40)
sitzt, und
- ein relativ zu dem Einsatzelement (12) beweg-
liches Verschlusselement (18) mit einem Deckel
(20) und einem sich von dem Deckel (20) in das
Einsatzelement (12) hineinerstreckenden Stö-
ßel (22), wobei das Verschlusselement (18) zwi-
schen einer Freigabestellung, in der der Deckel
(20) eine Einlauföffnung des Bodenablaufs (40)
freigibt, und einer Verschlussstellung, in der der
Deckel (20) die Einlauföffnung des Bodena-
blaufs (40) verschließt, verstellbar ist,
- wobei das Verschlusselement (18) in die Ver-
schlussstellung vorgespannt, jedoch durch ein
an einem von dem Deckel (20) fortweisenden
Ende (22b) des Stößels (22) angeordnetes Si-
cherungselement (28) entgegen der Vorspan-
nung in der Freigabestellung gehalten ist,
- wobei das Sicherungselement (28) dazu aus-
gebildet ist, im Brandfall nachzugeben, sodass
die Bewegung des Verschlusselements (18) in
die Verschlussstellung freigegeben wird.

2. Brandschutzeinsatz (10) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sicherungselement
(28) derart ausgebildet ist, dass es im Brandfall
weich wird und/oder schmilzt.

3. Brandschutzeinsatz (10) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherungse-
lement (28) aus Kunststoff besteht.

4. Brandschutzeinsatz (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Verschlusselement (18) mittels einer auf
ein Gegenlager (26) des Verschlusselements (18)
wirkenden Feder (24) in die Verschlussstellung vor-
gespannt ist.

5. Brandschutzeinsatz (10) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Feder (24) in einem Auf-

nahmeraum (25) des Einsatzelements (12) aufge-
nommen ist.

6. Brandschutzeinsatz (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Einsatzelement (12) einen zylinderförmi-
gen Grundkörper (14) und sich von dem Grundkör-
per (14) nach außen erstreckende Haltearme (16)
aufweist, wobei der Grundkörper (14) im in den Bo-
denablauf (40) eingesetzten Zustand des Brand-
schutzeinsatzes (10) über die Haltearme (16) mittig
in dem Bodenablauf (40) gehalten ist, wobei der Stö-
ßel (22) des Verschlusselements (18) beweglich in
dem Einsatzelement (12) gelagert ist.

7. Brandschutzeinsatz (10) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sicherungselement
(28) an einem unteren Ende des Grundkörpers (14)
angeordnet ist.

8. Brandschutzeinsatz (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Einsatzelement (12) einen Dämmschicht-
bildner (32) aufweist, der im Brandfall aufschäumt
und den Bodenablauf (40) verschließt.

9. Brandschutzeinsatz (10) nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sicherungselement
(28) bei Erreichen einer ersten Temperatur nachgibt
und der Dämmschichtbildner (32) bei Erreichen ei-
ner zweiten Temperatur aufschäumt, wobei die erste
Temperatur kleiner ist als die zweite Temperatur.

10. Brandschutzeinsatz (10) nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Dämmschicht-
bildner (32) in einem Aufnahmeraum (34) des Ein-
satzelements (12) aufgenommen ist, der dazu aus-
gebildet ist, bei Aufschäumen des Dämmschichtbild-
ners (32) fächerartig nach außen aufzuklappen und
den Dämmschichtbildner (32) im aufgeschäumten
Zustand in dem Bodenablauf (40) zu halten.

11. System aus einem Bodenablauf (40) und einem
Brandschutzeinsatz (10) gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 10, wobei der Bodenablauf (40) eine Ein-
lauföffnung zum Abführen von Oberflächenwasser
und zum Überleiten des Oberflächenwassers in ein
Ablaufrohr aufweist, wobei der Brandschutzeinsatz
(10) in den Bodenablauf (40) eingesetzt ist, sodass
das Einsatzelement (12) zwischen der Freigabestel-
lung und der Verschlussstellung verstellbar ist.
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